
Gemeindenachrichten 

Feuerwehr Schötz - Demission Mathias Ambühl  

Mathias Ambühl hat die Demission aus der Feuerwehr Schötz per 31. Dezember 2023 als Offizier 

und Feuerwehr-Kommissionsmitglied eingereicht. Er war während 25 Jahren in der Feuerwehr tätig, 

davon von 2006 bis 2012 als Offizier der damaligen Feuerwehr Ohmstal. Nach der Fusion der Ge-

meinde Schötz und Ohmstal blieb Herr Ambühl weitere elf Jahre als Offizier in der Feuerwehr. Der 

Gemeinderat dankt Mathias Ambühl herzlich für seinen jahrelangen, vorbildlichen, engagierten und 

pflichtbewussten Einsatz zum Wohle der Bevölkerung. Die offizielle Verabschiedung erfolgt an der 

Agatha-Feier am 27. Januar 2024.  

Kilbi 

Die Schötzer Kilbi findet dieses Jahr vom 22. bis 24. September 2023 statt. Die Gemeinde und 

Vereine freuen sich auf eine gesellige Kilbi.  

Neuzuzüger-Brunch 2023  

Der Neuzuzüger-Brunch 2023 findet am Samstag, 21. Oktober 2023, statt. Eine persönliche Ein-

ladung an die Neuzugezogenen folgt zu gegebener Zeit. Der Neuzuzüger-Anlass findet jährlich statt 

und bietet eine gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und den Gemeinderat von Schötz kennen-

zulernen. Eingeladen werden alle, welche zwischen dem 1. April 2022 und 31. März 2023 nach 

Schötz gezogen sind.  

Ortsplanungsrevision 

Gestützt auf den Vorprüfungsbericht des Kantons Luzern wurde die Nutzungsplanung überarbeitet. 

Ende Juni 2023 wurden die überarbeiteten Unterlagen zur abschliessenden Vorprüfung der Dienst-

stelle Raum und Wirtschaft unterbreitet. Anfangs September 2023 wird eine Bereinigungssitzung 

stattfinden. Nach Vorliegen eines positiven, abschliessenden Vorprüfungsberichts, kann die öffent-

liche Auflage der Nutzungsplanung erfolgen. Die zur abschliessenden Vorprüfung eingereichten Un-

terlagen können auf der Homepage der Gemeinde Schötz unter der Rubrik "Aktuelles" eingesehen 

werden. Nach vorgängiger Terminvereinbarung können die Unterlagen auch auf der Gemeindekanz-

lei Schötz eingesehen werden. 

Schulwegsicherung Ohmstal  

Zur Erhöhung der Schulwegsicherheit in Ohmstal wurde auf der Landsbergstrasse (ab der Verzwei-

gung nach Schötz) bis zur Liegenschaft Landsberg 1 auf der schulhausseitigen Strassenseite ein 

Fussgängerlängsstreifen markiert.  

Verteilung von neuen Kaliumiodid-Tabletten 

Im Umkreis von 50 km eines Schweizer Kernkraftwerks werden zwischen Mitte Oktober und No-

vember 2023 alle Haushalte mit neuen Jodtabletten beliefert. Dies ist eine vorsorgliche Massnahme 

und die Tabletten dürfen nur auf Anordnung der Behörden eingenommen werden. Im Falle eines 

schweren Kernkraftwerkunfalls verhindern diese Tabletten, dass radioaktives Jod in die Schilddrüse 

aufgenommen wird. Seit rund zehn Jahren werden die Jodtabletten in einer violetten Packung ab-

gegeben. Da das Haltbarkeitsdatum dieser Tabletten bald erreicht wird, verteilt der Bund ab Herbst 

2023 neue Jodtabletten in einer orangen Packung. Jede Person (Erwachsene und Kinder) erhält 

eine Packung Tabletten. Die Tablettenpackungen werden durch die Post zugestellt. Die Bevölkerung 

erhält anfangs Oktober 2023 ein Schreiben zugestellt, welches über die geplante Verteilung detail-

liert informiert. Weitere Informationen sind auch auf der Webseite www.jodtabletten.ch verfügbar. 



Wahltermine Neuwahl Gemeindebehörden 2024 - 2028 

Der Regierungsrat hat den Terminplan für die Neuwahlen der Gemeindebehörden für die Amtsdauer 

2024 - 2028 festgelegt. Die Neuwahlen werden am 28. April 2024 durchgeführt. Ein allfälliger 

2. Wahlgang findet am 9. Juni 2024 statt. Eingabeschluss für die Wahlvorschläge ist am 

4. März 2024, um 12.00 Uhr.  

Bewilligungen 

Der Gemeinderat hat folgende Bewilligungen erteilt: 

• Bucher-Rosenberg Urs uns Karin, Ahornweg 1, 6247 Schötz, für den Neubau eines Wintergar-

tens auf dem Grundstück Nr. 1490, Ahornweg 1, GB Schötz 

• Pemberger Susanne, Germattstrasse 2, 6247 Schötz, für den Abbruch der Garage mit Neubau 

Gartenhaus, die Erstellung von zwei Parkplätzen sowie die Anpassung der Umgebungsgestal-

tung auf dem Grundstück Nr. 628, Germattstrasse 2, GB Schötz 

• Peter Daniel und Ruth, Schützenmatte 3, 6247 Schötz, für die Erweiterung des Wohnraums im 

Obergeschoss, den Anbau einer Terrasse und Erstellung einer "Lamellen-Pergola" für die Be-

schattung sowie die Einhausung des Geräteschuppens im Erdgeschoss auf dem Grundstück 

Nr. 813, Schützenmatte 3, GB Schötz 

• Weiss-Rölli Michael und Eveline, im Baumgarten 8, 6247 Schötz, für die Aufstockung des Wohn-

hauses mit zusätzlicher Wohnung, Erstellung eines Aussenaufganges und Aussenparkplatzes 

sowie den Ersatz der Elektroheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe und die wärmetech-

nische Sanierung des Gebäudes auf dem Grundstück Nr. 908, Ober-Neubühl 33, GB Schötz 

Sprechstunde Gemeindepräsidentin 

Am Mittwoch, 27. September 2023, nimmt sich Gemeindepräsidentin Regula Lötscher-Walthert 

zwischen 09.00 und 11.00 Uhr gerne Zeit für ein persönliches Gespräch mit Mitbürgerinnen und 

Mitbürger. Voranmeldungen sind erwünscht - telefonisch unter 079 544 31 41 oder per E-Mail an 

regula.loetscher@schoetz.ch.  

Öffnungszeiten Gemeindekanzlei 

 
Am Mauritiustag, Freitag, 22. September 2023, bleibt die Gemeindeverwal-
tung den ganzen Tag geschlossen.  
 
Wir bitten um Kenntnisnahme und danken für Ihr Verständnis.  



ADIEU OND DANKE VÖU MOU! 

Nach exakt 33 Jahren war nun am 31. August Schluss. 33 Jahre 

durfte ich als Gemeindeschreiber für die Gemeinde Schötz tätig sein. 

Ich habe dieses äusserst vielseitige, abwechslungsreiche, aber auch 

fordernde Amt, sehr gerne ausgeführt. Das Wohl der Bevölkerung 

und die stetige Weiterentwicklung der Gemeinde standen für mich 

immer im Vordergrund. Ich blicke auf eine gute Zeit zurück. 

 

Ihnen – liebe Schötzerinnen und Schötzer – danke ich ganz herzlich 

für das jahrelange Vertrauen und die Wertschätzung, die ich erfahren 

durfte. 

 

Für mich beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt – ich freue mich darauf. 

 

In Verbundenheit ihr ehemaliger Gemeindeschreiber 
Urs Amrein 



Wir stellen vor… 

Herr Reto Helfenstein 

 

Unser neuer Gemeindeschreiber heisst Reto Helfenstein.  

 

Reto Helfenstein wohnt mit seiner Familie in Buttisholz und bringt 

langjährige Erfahrung aus der öffentlichen Verwaltung mit. Unter 

anderem war er über 15 Jahre lang als Gemeindeschreiber und 

Geschäftsführer der Gemeinde Buttisholz tätig.  

 

Herr Reto Helfenstein wird mit einem Pensum von 90 % angestellt. Er 

tritt seine Stelle auf den 1. September 2023 an. 

 

Wir heissen unseren neuen Arbeitskollegen und Vorgesetzen herzlich 

willkommen und wünschen ihm viel Freude und Erfüllung in seinem 

neuen Tätigkeitsgebiet. 

 

… der neue Gemeindeschreiber der Gemeinde Schötz 

 
 
 
 

...und gratulieren 

Yannic Lustenberger 
 

Er hat seine dreijährige Ausbildung als Fachmann Betriebsunterhalt EFZ bei 

der Einwohnergemeinde Schötz erfolgreich abgeschlossen. Zuvor hatte er 

bereits seine zweijährige Ausbildung als Unterhaltspraktiker EBA bei der 

Einwohnergemeinde Schötz absolviert. Der Gemeinderat sowie das Personal 

der Gemeindeverwaltung gratulieren Yannic herzlich zu diesem Erfolg.  

 

Yannic Lustenberger bleibt uns noch bis Ende dieses Jahres treu. Wir freuen 

uns auf die weitere Zusammenarbeit und wünschen für die Zukunft alles Gute 

und viel Erfolg. 

 



 

Einführung webbasierte eFormulare 

Die kantonalen baurechtlichen Formulare wurden aktualisiert und durch eine neu konzipierte 

Web-Applikation ersetzt. Die Testphasen zur digitalen Eingabe von baurechtlichen Meldun-

gen und Gesuchen sind abgeschlossen und waren erfolgreich. Die Einführung der modernen, 

webbasierten Formulare fand am 10. Juli 2023 statt. Seither stehen nur noch diese zur Verfü-

gung. 

 

Die bestehenden baurechtlichen Formulare wurden durch eine Web-Applikation abgelöst. Die neue 

Formularlösung eForms entspricht inhaltlich dem heutigen Baugesuchsformular mit gewissen Er-

gänzungen. Diese stützen sich auf den aktuellen Merkmalskatalog des Gebäude- und Wohnungs-

registers sowie den Schnittstellenstandards. 

 

Neu können Gesuchstellende mittels einmaliger Registration und Authentifizierung die webbasierten 

eFormulare ausfüllen und die Unterlagen hochladen. Sobald die Gesuche elektronisch bei der Ge-

meinde eingereicht werden, erfolgt durch die Gemeinde die erste formelle Prüfung und die Interak-

tion mit den Gesuchstellenden. 

 

Zurzeit stehen folgende Formulare via eForms zur Verfügung: 

- Baugesuch 

- Meldung Abbrucharbeiten 

- Meldung Solaranlage 

- Meldung Terrainveränderungen 

- Projektänderung 

- Vorabklärung 

 

Die eFormulare sind mit den Browser EDGE, Chrome, Opera oder Firefox zu bedienen. Safari und 

mobile Endgeräte werden derzeit nicht unterstützt. Wir empfehlen, die neuste Version des Browsers 

zu verwenden. Werden andere oder veraltete Browser verwendet, kann dies zu Fehlern in der Dar-

stellung und im Verhalten der Applikation führen. 

 

Weitere Informationen sowie den Link für die Registration und das Login finden Sie auf der Webseite 

der Dienststelle Raum und Wirtschaft (www.rawi.lu.ch > Downloads). 

 

Bei Fragen können Sie sich an das Bauamt Schötz (041 984 01 40 oder bauamt@schoetz.ch) wen-

den. 

 

 

 

mailto:bauamt@schoetz.ch


 

 

Papiersammlung Schötz 

Am Samstag, 16. September 2023, findet die Papiersammlung, organisiert 

durch die Jungwacht Schötz, statt.  

 

Wir bitten Sie, das Papier ab 07.30 Uhr gebündelt bereitzustellen. 

Herzlichen Dank. 

 

 



 

Littering in der Gemeinde Schötz 

In Schötz laden viele Wege zum Spazieren und sich Erholen ein. Frische Luft tanken, den 

Gedanken freien Lauf lassen, mit dem Hund "Gassi-Gehen" und auf einem Bänkli eine kleine 

Verschnaufpause einlegen. Die verschiedenen Naherholungsgebiete haben so einiges zu bie-

ten. Leider wird diese Idylle teilweise getrübt durch Littering - obwohl Abfalleimer und Ro-

bidog-Stationen in regelmässigen Abständen zur Verfügung stehen.  

 

Als Littering wird das achtlose Wegwerfen oder Lie-

genlassen von Abfall bezeichnet. Littering ist ärger-

lich, verursacht hohe Kosten und kann Leben gefähr-

den. Die Gemeinde Schötz bittet daher alle Besucher 

und Besucherinnen dieser öffentlichen Plätze, Wege 

und Anlagen, die Abfälle in den dafür vorgesehenen 

Abfalleimern zu entsorgen, Zigaretten-Stummel eben-

falls korrekt zu entsorgen (nachdem die Glut aus ist), 

den Hundekot aufzunehmen und in den Robi-Dog-

Sammelstellen zu deponieren und generell Sorge zu 

diesen Orten zu tragen. Sollten die Mülleimer voll 

sein, bitten wir Sie, den Abfall mitzunehmen ansonsten Wildtiere, Wind und Wetter den bei Abfallei-

mern deponierten Müll verteilen.  

 

Folgen von Littering 
Littering wirkt sich vielfältig aus und kann grob in 3 Kategorien unterteil werden: 

 

• Auswirkungen auf Menschen:  

Nebst dem, dass Littering die Qualität des Gemeindebildes und der Naherholungsgebiete min-

dert, kann liegengelassener Abfall auch direkt negative Einflüsse auf die Gesundheit von Men-

schen haben. So können sich Kinder zum Beispiel schneiden, verbrennen oder verunreinigte 

Sachen in den Mund nehmen.  

 

• Ökologische Auswirkungen: 

Besonders stark leidet die Umwelt unter den gelitterten Gegenständen. Wind und Wetter tragen 

Gegenstände in die weite Welt (Wiesen, Wälder, Gewässer, etc.) hinaus. So werden Boden, 

Pflanzen und Gewässer verunreinigt. Ausserdem können die gelitterten Abfälle nicht recycliert 

werden - stattdessen müssen neue Ressourcen mit den entsprechenden Umweltauswirkungen 

gewonnen werden.  

 

• Ökonomische Auswirkungen: 

Littering verursacht hohe Kosten - schweizweit belaufen sich diese auf rund CHF 200 Millionen 

pro Jahr. Davon fallen 75 % im öffentlichen Raum von Städten und Gemeinden an.  

  Quelle: IGSU - Interessengemeinschaft saubere Umwelt 

Fokus Hundekot 

Hundekot kann für Kühe und Kälber tödliche Folgen haben. Viele Hunde sind Träger des Krank-

heitserregers Neospora canis. Für den Hund selbst stellt dieser Erreger kein Problem dar. Er wird 

aber mit dem Kot ausgeschieden und infiziert via Gras oder Heu die Kuh. Für die Kuh ist die Infektion 

unheilbar, das heisst, das Tier bleibt lebenslang infiziert. Die Infektion äussert sich in Form von 

häufigen Aborten und Fehlgeburten. Überlebende Kälber solcher Mütter bleiben selbst ebenfalls 

zeitlebens infiziert und zeigen als ausgewachsene Kühe wiederum die gleichen Symptome (Abort 



 

und Fehlgeburten). Damit verliert der Bauer nicht nur die Kälber durch Aborte sondern auch die 

Mutter als Trägertiere muss geschlachtet werden.  

 

Auch für andere Pflanzenfresser kann Hundekot (auch ohne Infektionserreger) massive Verdau-

ungsstörungen herbeiführen.  Quelle: Hunderatgeber.ch 

 

 

Die Gemeinde Schötz dankt Ihnen bestens für Ihr wertvolles Mitwirken für eine saubere Gemeinde 

- damit Schötz auch weiterhin "zum Bleiben schön" ist und bleibt. 



 

Sicherheitstipp der bfu 

Bergwandern - Sicher über Stock und Stein 

Schweiz, du bist so wanderbar! 58 % der Bevölkerung sind auf Schweizer Wanderwegen un-

terwegs. Leider oft als Ballast im Rucksack mit dabei: das Unfallrisiko. Mit den Tipps der BFU 

sind Sie beim Bergwandern sicherer unterwegs. 

 

Die wichtigsten Tipps: 

• Bergwanderwege sind mit weiss-rot-weissen Spitzen auf den gelben Wegweisern markiert. 

• Bergwanderungen erfordern Trittsicherheit, Fitness und Schwindelfreiheit. 

• Wanderung sorgfältig planen. 

• Sich gut ausrüsten. 

• Unterwegs eigene Verfassung, Wetter- und Wegverhältnisse und Zeitplan im Blick behalten. 

 

So schön es in den Schweizer Bergen auch ist: Bergwandern 

ist kein Spaziergang. Weiss-rot-weissen Spitzen der gelben 

Wegweiser markieren Bergwanderwege. Diese erfordern Tritt-

sicherheit, Fitness und Schwindelfreiheit. Machen Sie auf           

sicher-bergwandern.ch den Selbsttest und prüfen Sie Ihre Fä-

higkeiten.  

 

Sie sind bereit? Planen Sie Ihre Bergwanderung sorgfältig. 

Dazu gehört die Auswahl einer Route, die den eigenen Fähig-

keiten entspricht. Achten Sie auf Schwierigkeit (Wegkategorie), 

Zeitbedarf, Weg- und Wetterverhältnisse. 

 

Auch zentral: die Ausrüstung. Dazu gehören feste Wanderschuhe mit griffigem Profil, warme, wet-

terfeste Kleidung und Proviant. Eine Karte ist ebenfalls wichtig. Denn das Smartphone funktioniert 

nicht immer und überall. 

 

Während der Wanderung gilt: sich in kritischen Situationen vorsichtig verhalten, dank Pausen kon-

zentriert bleiben und die eigene Verfassung laufend überprüfen. Bei plötzlichem Unwohlsein, Wet-

terumschwung oder anderen Schwierigkeiten sollte man kein Risiko eingehen und rechtzeitig um-

kehren. 

 

Alle Tipps im Detail, den Selbsttest, eine Checkliste für die Planung und noch viele weitere Infos gibt 

es auf sicher-bergwandern.ch. 

 
 
Wer den Selbsttest ausfüllt, kann ausserdem an einem Wettbewerb teilnehmen und 
viele tolle Preise gewinnen. 

 
 

 
Der bfu-Sicherheitsdelegierte 
der Gemeinde Schötz 

 
Guido Iten, Gemeinderat 

 

Foto: www.bfu.ch 



 

Die Pilzsaison hat begonnen 

Das regnerische Wetter anfangs August, gepaart mit den som-

merlichen Temperaturen liessen die Pilze aus den Böden schies-

sen. Viele Arten können bereits gesammelt werden. Beim Sam-

meln der Pilze gilt es jedoch einige Punkte zu beachten:  

 

• Im Kanton Luzern darf pro Tag und Person nicht mehr als zwei 

Kilogramm gesammelt werden, bei Eierschwämmen und Morcheln 

ist die Menge auf ein halbes Kilogramm beschränkt.  

 

• Während den ersten sieben Tagen jedes Monats gilt die Schonzeit. In dieser Zeit dürfen Pilze 

weder gepflückt noch gesammelt werden.  

 

• Wer gesammelte Pilze zur Sicherheit prüfen lassen möchte, kann eine Pilzkontrollstelle besu-

chen. Verschiedenste Gemeinden im Kanton Luzern bieten eine Pilzkontrolle an. Alle Pilzkon-

trollstellen finden Sie unter www.vapko.ch.  

 

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Umweltberatung Luzern (www.umweltbera-

tung-luzern.ch) 

 

 
 
 
 
 

 



Prämienverbilligung 2024

Sie fragen sich, wie Sie Ihre Krankenkassen-Prämien zahlen sollen?

Vielleicht haben Sie Anspruch auf Prämienverbilligung. Melden Sie sich an. Wir
prüfen Ihren Anspruch gern.

Familien mit Kindern profitieren je nach Einkommen von einem fixen Anspruch
von mindestens 50 % der Richtprämie.

Wer kann sich für eine Prämienverbilligung anmelden?
•  Wer am 1. Januar 2024 im Kanton Luzern wohnt
•  Wer eine Krankenversicherung hat

Bis 31. Oktober 2023 anmelden

Online informieren und direkt anmelden: 
www.was-luzern.ch/ipv

Fragen? Melden Sie sich.
WAS Wirtschaft Arbeit Soziales 
Ausgleichskasse Luzern
oder bei der AHV-Zweigstelle Ihres Wohnortes


